
Gerichtsbezirk  
TURNHOUT 

 
Lokale Polizei 5364 

POLIZEI REGION TURNHOUT 

Kommunale Verwaltungssanktion 
 
PRO JUSTITIA 
Ursprüngliche Feststellung Nr.      vom 

 
Erstellt: 
 • von Amts wegen 
 
Feststellungen gegen: 
 
Fahrer eines Personenkraftwagens der Marke mit dem Kennzeichenschild   erteilt an: 
 
Wegen Verstoß gegen: 
   Parkverstoß 
 
Art der Benachrichtigung über die Taten: 
Bestimmung Ort: öffentliche Straße 
 
Beförderungsmittel: 
 
  Kennzeichenschild: 
Fahrgestellnummer:    zugelassen am 
CIM-Identifikation: 
Halter: 
 
Übersandt an: 
den sanktionierenden Beamten in TURNHOUT (Originalausfertigung) 
den Zuwiderhandelnden in TURNHOUT  (Abschrift) 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: Feld für die Staatsanwaltschaft oder den Beamten, der 

für das Auferlegen der administrativen Geldbuße 
zuständig ist. 

Übersandt am:  



PRO JUSTITIA 
Lokale Polizei 5364 
Polizei REGION TURNHOUT 

1. Fortsetzung zur ursprünglichen Feststellung Nr. 
                                                vom:                      

 
Heute, den 
Wir, 
Unterzeichnete,     Ersteller, in Uniform gekleidet und Träger unseres Dienstausweises, 
     Ersteller, in Uniform gekleidet und Träger unseres Dienstausweises, 
Mitglieder der Polizeizone PZ REGION TURNHOUT, bringen Ihrem Amt Folgendes zur Kenntnis: 
 
Verstoß: 

Parkverstoß 
Tatort und Tatzeit: 
am   um   Uhr. 
 
Feststellungen: 
 
Zuwiderhandelnder: 
 
Fahrer eines   , der Marke:  mit dem Kennzeichenschild  erteilt an: 
 
Beförderungsmittel: 
   
   Kennzeichenschild: 
Fahrgestellnummer:    zugelassen am 
CIM-Identifikation: 
Halter: 
 
 
Geschlossen am   um   Uhr. 

Worüber Urkunde, 
  



Gerichtsbezirk  
TURNHOUT 

 
Lokale Polizei 5364 

POLIZEI REGION TURNHOUT 

*5364VR000424852/15* 
 

 
 

Pk. Nummer: 
(Originalausfertigung für den sanktionierenden Beamten) 

Fahrzeug mit dem Kennzeichenschild: 
 
 
 

 
Heute, am 
Wir, 
Mitglied der Polizei REGION TURNHOUT (5364) 
bringen Ihrem Amt zur Kenntnis, dass die nachstehende(n) Zuwiderhandlung(en) registriert wurde(n): 
Ort und Zeitpunkt des Verstoßes: 
 
Zuwiderhandelnder: 
Der Fahrer eines    mit Kennzeichenschild   erteilt an: 
 
Zuwiderhandlung: 
 
Am 

Parkverstoß 
 
Für diese Zuwiderhandlung ist im Art. der einheitlichen kommunalen Polizeiverordnung eine 
administrative Geldbuße in Höhe von  vorgesehen. 
 
Auskünfte und Feststellungen: 
 
 
 
 
Eine Abschrift des vorliegenden Protokolls wurde dem Zuwiderhandelnden am   zugesandt. 
 
In den nächsten Tagen wird der Dienst für Kommunale Verwaltungssanktionen Ihnen ein zweites 
Schreiben mit einer Zahlungsaufforderung zusenden. 
 
Worüber Urkunde, 
  



*5364VR000421079/15* 
 
 
 

Polizei 
Polizei REGION TURNHOUT 

Polizeiposten Turnhout 1 
Grote Markt 1 

2300 TURNHOUT 

PRO JUSTITIA 
Initialprotokoll – Originalausfertigung 
 
Identifikation des Halters des Kennzeichenschildes laut der Direktion für die 
Fahrzeugzulassungen 
 
 
 

 
Wir, protokollierender Beamter, 
haben am   mittels einer unbemannten, automatisch funktionierenden Anlage festgestellt, dass 
diese Anlage Folgendes registriert hat: 
Tatort und Tatzeit:     Fahrzeugmerkmale: 
Datum:       Marke: 
Ort:       Klasse: 
       Kennzeichenschild: 
Fahrtrichtung: 
Zuwiderhandlung(en): 
Der Fahrer des obenerwähnten Fahrzeugs befand sich in Zuwiderhandlung gegen: 
Art. 3.3° des Gesetzes vom 24. Juni 2013 (B.S. 01/07/2013) 

Nichtbeachtung eines Fußgängerbereichs 
 
Technische Feststellung(en) 
Siehe Anlage. 
 
Zusätzliche Auskünfte 
Feststellungsnummer: 
 
Eine Abschrift des vorliegenden Protokolls wurde dem Halter des Kennzeichenschildes am         übersandt. 
 
Worüber Urkunde, 
  
In den nächsten Tagen wird der Dienst für Kommunale Verwaltungssanktionen Ihnen ein zweites Schreiben mit 
einer Zahlungsaufforderung zusenden. 
  



*5364VR000421079/15* 
ANTWORTBOGEN (von dem Fahrer auszufüllen) 

 
Referenz: 
Datum der Zuwiderhandlung: 
 
Nur auszufüllen und innerhalb von 30 Tagen zurückzusenden, wenn Sie nicht mit der Geldbuße 
einverstanden sind und Ihre Verteidigungsmittel angeben möchten. 
 
In diesem Fall werden Sie gebeten, den vorliegenden Bogen innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der 
Notifizierung zurückzusenden an: DIENST GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES, Campus 
Blairon 200, 2300 Turnhout, oder per E-Mail: gas@turnhout.be 
Identität des Fahrers: 
Name: 
Vornamen:    
Geburtsort und -datum:    
Beruf:       
Adresse:    
     
FRAGENLISTE (nur von dem Fahrer auszufüllen): 
1. Ist das Fahrzeug mit dem Kennzeichenschild   Ihr Eigentum? 
□ ja  
□ nein, bei dem Halter handelt es sich um (Name und Adresse):  
 
 
2. Fuhren Sie zum Zeitpunkt des Verstoßes auf Rechnung von Dritten? 
□ nein, ich fuhr auf eigene Rechnung. 
□ ja, ich fuhr in meiner Eigenschaft als: 
  □ nicht für mündig erklärtes, lediges und minderjähriges Kind 
  □ Ledige(r), der (die) bei dem Vormund/den Vormunden wohnt 

□ Angestellte(r), auf Rechnung von (Name und Adresse):     
 
 
3. Nur wenn Sie nicht mit der Geldbuße einverstanden sind, Ihre Verteidigungsmittel anführen bitte: 
 

Datum    Unterschrift 
□ Zutreffendes ankreuzen bitte 
Art. 29§2 des Gesetzes vom 24. Juni 2013 (BS 01/07/2013) über die kommunalen Verwaltungssanktionen:  
Erklärt der sanktionierende Beamte die Verteidigungsmittel für unbegründet, setzt er den Zuwiderhandelnden auf mit Gründen versehene 
Weise davon in Kenntnis, wobei er auf die administrative Geldbuße verweist, die binnen einer neuen Frist von dreißig Tagen ab dieser 
Notifizierung zu zahlen ist. 


